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Zeiträume angeblich gebildete neue Anschauungen ausschließen, und 
in diesem Zusammenhang entsprechende Befristungen für eine 
Antragstellung auf Wehrpflichtbefreiung zwecks Zivildienstleistung 
vorzusehen. Verwehrt ist dem Bundesgesetzgeber hingegen eine 
Gestaltung der Rechtslage dahin, daß nur die Gewissensentscheidung 
des Wehrpflichtigen innerhalb eines bestimmten kürzeren Zeitraumes 
zur Leistung des Ersatzdienstes führen kann, nicht aber eine später 
gebildete glaubhafte Überzeugung. Eine solche dem Bundesgesetzgeber 
verwehrte Regelung enthält jedoch g 34 Abs. 1 ZDG, der die gesamte 
weitere Behandlung des Wehrpflichtigen bis zum Ende seiner 
Wehrpflicht, also unter Umständen durch Jahrzehnte hindurch, von 
seiner subjektiven Anschauung in einem einzigen Jahr abhängig macht 
und insoweit eine ganze Gruppe von Wehrpflichtigen von einer 
möglichen Befreiung von der Wehrpflicht zwecks Zivildienstleistung 
ausnimmt. tj 34 Abs. 1 ZDG ist sohin in seinem den Prüfungsgegenstand 
bildenden Teil mit der Verfassungsbestimmung des ) 2 Abs. 1 dieses 
Gesetzes nicht vereinbar, 

IV. 1. Die in Prüfung gezogenen, im ) 34 Abs. 1 ZDG enthaltenen 
Worte „bis zum 31. Dezember 1935" waren als verfassungswidrig 
aufzuheben. 

Bei diesem Ergebnis erübrigte es sich, auf die weiteren verfassungs- 
rechtlichen Bedenken einzugehen, die in den Einleitungsbeschlüssen 
unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgebotes geäußert wurden. 
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Die Beschwerden werden abgewiesen. 

Entscheidungsgründe: 

I. 1. Die Bf. zu B 289/35 (im folgenden auch Genehmigungswerberin 
genannt) beantragte mit Schreiben an die Marktgemeinde G vom 9. Juli 
1934 die Erteilung einer Baubewilligung zur Errichtung einer 
„Lagerhalle für Lebensmittel und sonstige Gebrauchsgüter", die in der 
eingereichten Betriebsbeschreibung als „SB-Großmarkt" (d. h. Selbstbe- 
dienungs-Großmarkt) und „Großhandelslagerhaus" bezeichnet wurde. 
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Bei der am 24. Juli 1974 vom Bürgermeister der Marktgemeinde G 
durchgeführten Bauverhandlung erhoben die Anrainer Herbert E, 
Wolfgang E, Angela K und die Gemeinnützige S Wohnbaugesellschaft 
m. b. H. Einwendungen; sie brachten übereinstimmend vor, daß für das 
Bauvorhaben nach den Bestimmungen der GewO 1859 eine Betriebsan- 
lagengenehmigung erforderlich sei und daß daher gemäß der 
Verordnung der Slg. LReg. vom 9. Dezember 1968, LGBl, 98, mit der 
hinsichtlich einiger Gemeinden des politischen Bezirkes Salzburg-Um- 
gebung / die Besorgung einzelner Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches auf dem Gebiete der örtlichen Baupolizei und der 
örtlichen Raumplanung auf staatliche Behörden des Landes übertragen 
wird — im folgenden: Verordnung LGBl. 98/1968 — dem Bürgermeister 
der Marktgemeinde G die Zuständigkeit zur Erteilung der begehrten 
Baubewilligung fehle. 

Der Bürgermeister, der seine Zuständigkeit jedoch für gegeben 
erachtete, erteilte sodann die Baubewilligung mit Bescheid vom 30. Juli 
1974, der noch am selben Tag allen Beteiligten des Verwaltungsverfah- 
rens zugestellt wurde, 

2. Die genannten Anrainer ergriffen gegen den Bescheid des 
Bürgermeisters Berufungen, denen die Gemeindevertretung mit drei 
Bescheiden vom 6. , 11. und 12. Feber 1975 keine Folge gab. 

3. Die Slbg. LReg. entschied mit Bescheid vom 2. Juli 1975 über die 
von denselben Rechtsmittelwerbern erhobenen Vorstellungen. Sie wies 
die von Herbert E und Wolfgang E eingebrachten Vorstellungen wegen 
fehlender Parteistellung zurück, hob die erwähnten Berufungsbescheide 
(im übrigen) auf und verwies die Angelegenheit zur neuerlichen 
Entscheidung an die Gemeinde G zurück. 

Die Vorstellungsentscheidung wurde — abgesehen von den der 
Parteistellung der Vorstellungswerber gewidmeten Ausführungen — im 
wesentlichen folgendermaßen begründet: 

Gemäß g 1 I lit. c der Verordnung LGBl. 98/1968 habe die Gemeinde 
G die Erteilung der Baubewilligung in jenen Fällen, in denen nach der 
GewO die gewerbebehördliche Genehmigung der Betriebsanlage 
erforderlich ist, an die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung zu 
übertragen. Es sei daher zu klären, ob das Bauvorhaben gemäß dem zum 
Zeitpunkt der Berufungsentscheidungen geltenden g 74 Abs. 2 der (mit 
1. August 1974 in Kraft getretenen) GewO 1973 gewerberechtlich 
genehmigungspflichtig sei. Die Genehmigungspf licht sei bei einem 
Bauvorhaben des gegenständlichen Umf anges schon wegen der 
abstrakten Beeinträchtigungsmöglichkeit gegeben. Es könne dahinge- 
stellt bleiben, ob das Bauvorhaben bereits zum Zeitpunkt der 
erstinstanzlichen Entscheidung nach der damals geltenden GewO 1859 
einer gewerblichen Bewilligung der Betriebsanlage bedurfte. Sei diese 
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Bewilligung erforderlich (offenbar gemeint: nicht erforderlich) gewe- 
sen, dann sei die erstinstanzliche Entscheidung des Bürgermeisters 
zuständigerweise ergangen. Infolge des Inkrafttretens der GewO 1973 
hätten, da die gewerbebehördliche Bewilligungspf licht jedenfalls 
eingetreten sei, die Gemeindebehörden ihre Zuständigkeit insgesamt 
verloren. Die Berufungsbehörde hätte daher den Bescheid des 
Bürgermeisters vom 30. Juni 1974 beheben müssen. 

In der Bescheidbegründung legte die Aufsichtsbehörde weiters dar, 
weshalb sie die Ansicht ablehnt, daß eine Änderung der Gesetzeslage 
hinsichtlich des Erfordernisses der gewerbebehördlichen Genehmigung 
von Betriebsanlagen durch das Inkrafttreten der GewO 1933 keine 
Auswirkungen auf die Zuständigkeit der Gemeindeorgane zur Erteilung 
der Baubewilligung habe. In der Verordnung LGBl. 98/1968 würden an 
vier Stellen Gesetze unter Anführung der Bestimmung oder des 
Abschnittes des betreffenden Gesetzes zitiert; nur die Bezugnahme auf 
die GewO im ) 1 I lit. c der Verordnung LGBI. 98/1968 enthalte kein 
derartiges Zitat. Aus der abweichenden Zitierweise sei zu schließen, daß 
die im g 1 I lit. c enthaltene Wortfolge „nach der Gewerbeordnung" nicht 
als Hinweis auf eine bestimmte Rechtsvorschrift, sondern als ein bloßer 
Hinweis auf ein Rechtsgebiet zu verstehen sei. Es liege keine 
Verweisung auf Gesetzesvorschriften eines anderen Gesetzgebers in 
ihrer jeweils geltenden Fassung vor, sondern eine — verfassungsrechtlich 
zulässige — Anknüpfung an einen durch bundesgesetzliche Vorschriften 
bestimmten Sachverhalt, nämlich an die Genehmigungspf licht einer 
Betriebsanlage nach gewerberechtlichen Vorschriften. Wollte man in der 
Verordnungsstelle jedoch eine Verweisung auf eine Rechtsvorschrift 
erblicken, so müßte ihr trotzdem die Eigenschaft unterstellt werden, 
„dynamisch" zu sein. Verordnungszweck sei die Uerfahrenskonzentra- 
tion. Dieser Zielsetzung sei aber bestmöglich nur entsprochen, wenn die 
Norm so verstanden werde, daß sie auf alle Fälle gewerbe- und 
baurechtlicher Bewilligungspf licht Anwendung zu finden habe, also 
auch auf jene, für die erst durch eine spätere Änderung 
gewerberechtlicher Vorschriften ein Erfordernis zur Betriebsanlagenge- 
nehmigung aufgestellt werde und also auf jene nicht, in denen 
nachträglich die gewerberechtliche Bewilligungspf licht wegfalle. Dies 
sei verfassungsrechtlich (jedenfalls) unbedenklich, wenn man die 
Verordnungsstelle nicht als eine Verweisung auf Rechtsvorschriften, 
sondern als „Tatbestandsverweisung oder Tatbestandsformulierung" 
auffasse. Aber auch die Auffassung, daß es sich um eine Verweisung auf 
eine Gesetzesvorschrift jeweiligen Inhalts handle, habe nicht zwingend 
verfassungsrechtlichen Bedenken zu begegnen. Wenn nämlich die für 
eine Verordnung so wesentliche Frage ihres Geltungsgrundes nach der 
jweils geltenden Gesetzeslage zu beurteilen sei, umsomehr einzelne 
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Verordnungsbestimmungen, deren Inhalt vom Verordnungsgeber durch 
einen Verweis auf Gesetzesnormen bestimmt sei. 

Da die Gemeindevertretung der Marktgemeinde G die Rechtslage 
verkannt und den Bescheid des Bürgermeisters bestätigt habe, seien ihre 
Berufungsbescheide wegen Rechtswidrigkeit zu beheben und die 
Angelegenheit an die Marktgemeinde G rückzuverweisen gewesen. 

4. Gegen den Bescheid der Slbg. LReg. (und zwar offenkundig nur 
insoweit, als dieser nicht die Zurückweisung erhobener Vorstellungen 
zum Gegenstand hat) richten sich die unter Berufung auf Art. 144 B-VG 
von der Genehmigungswerberin sowie der Marktgemeinde G erhobenen 
Beschwerden an den VfGH. Die Bf. behaupten eine Verletzung 
verfassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte, 

Beide Bf. halten an der von ihnen im Vorstellungsverfahren 
vertretenen Ansicht fest, daß die Zuständigkeit der Gemeindebehörden 
gegeben gewesen sei. 

II. Der Vf GH hat das Verfahren über die Beschwerden zur 
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden und hat über 
sie erwogen: 

1. () 16 Abs. 5 Slbg. GemeindeO 1965, LGBI. 63, i. d, F. der 
GemeindeO-Nov. 1969, LGBI. 88, bestimmt u. a. , daß auf Antrag der 
Gemeinde die Besorgung einzelner Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches, soweit dieser Angelegenheiten aus dem Bereich der 
Landesvollziehung umfaßt, durch Verordnung der LReg. auf eine 
staatliche Behörde übertragen werden kann. Für die Dauer der 
Wirksamkeit einer solchen Verordnung ist die Angelegenheit des 
eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde eine Angelegenheit der 
staatlichen Verwaltung und als solche dem in Betracht kommenden 
Instanzenzug unterworfen. 

Die unter Berufung auf diese Gesetzesvorschrift (die in der 
Stammfassung die Absatzbezeichnung 4 hatte) erlassene Verordnung 
der Slbg. LReg. , LGBI. 98/1968 (deren Bestimmungen, soweit sie die 
Gemeinde G betreffen, durch Novellierungen nicht berührt wurden), 
sieht in ihrem () 1 für bestimmte, hier aufgezählte Gemeinden vor, daß 
auf dem dem eigenen Wirkungsbereich zugehörigen Gebiete der 
örtlichen Baupolizei und der örtlichen Raumplanung übertragen werden: 

„I. Auf die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung die Besorgung der 

c) Erteilung der Baubewilligung in jenen Fällen, in denen nach der 
Gewerbeordnung die gewerbebehördliche Genehmigung der Betriebsanlage 
erforderlich ist (g 13 der Salzburger Landbauordnung 1968, LGBl. Nr. 84)". 

f) 4 dieser Verordnung ordnet an, daß für einige Gemeinden, darunter 
die Gemeinde G, auf dem dem eigenen Wirkungsbereich zugehörigen 
Gebiete der örtlichen Baupolizei übertragen werden: 
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„I. Auf die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung die Besorgung der 
in g 1 I lit. c bis e angeführten Angelegenheiten. " 

2. Die bf. Genehmigungswerberin erachtet sich deshalb im 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf ein Verfahren vor dem 
gesetzlichen Richter als verletzt, weil der angefochtene, auf Grund der 
wiedergegebenen Vorschriften der Verordnung LGBI. 98/1968 erlassene 
Bescheid die Zuständigkeit der Gemeindeorgane der Marktgemeinde G 
zur Behandlung ihres Bauansu ehe ns im eigenen Wirkungsbereich 
verneine und hiefür die der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umge- 
bung als Landesbehörde gegeben erachte. Damit erkennt sie zutreffend, 
daß eine Verletzung des geltend gemachten Grundrechtes vorläge, wenn 
sich die von der bei. Beh. ausgesprochene Aufhebung der letztinstanzli- 
chen Gemeindebescheide als rechtswidrig erwiese. Denn in diesem Fall 
wäre der Bf. im Hinblick auf die Bindungswirkung des bekämpften 
Bescheides insbesondere das von ihr beanspruchte Recht genommen, 
daß in ihrer Bausache die Gemeindevertretung der genannten 
Marktgemeinde als zuständige Berufungsinstanz entscheidet; sie wäre 
schon unter diesem Gesichtspunkt der zur Sachentscheidung berufenen 
Behörde, also ihrem gesetzlichen Richter entzogen. 

Auch die von der Marktgemeinde erhobene Beschwerde gibt Anlaß 
zur Prüfung, ob die bei. Beh. die im Instanzenzug eingeschrittenen 
Gemeindebehörden zurecht als unzuständig angesehen hat. Die bf. 
Gemeinde fühlt sich nämlich insbesondere in ihrem „Recht auf den 
durch Art. 118 Abs. 3 Z. 9 B-VG (örtliche Baupolizei) gewährleisteten 
eigenen Wirkungsbereich", der Sache nach also in dem ihr verfassungs- 
gesetzlich gewährleisteten Recht auf Selbstverwaltung verletzt. Wie der 
VfGH in Abkehr von seiner Vorjudikatur in jüngerer Zeit ausgesprochen 
hat (Slg. 7459/1934 und 3568/1935), liegt eine gegen das gemeindliche 
Selbstverwaltungsrecht verstoßende Verfassungswidrigkeit zwar nur 
dann und insoweit vor, als eine staatliche Behörde eine Maßnahme trifft, 

insbesondere einen Bescheid erläßt, womit das Recht der Gemeinde auf 
Besorgung einer bestimmten Angelegenheit im eigenen Wirkungsbe- 
reich zu unrecht schlechthin verneint wird. Dies träfe hier bei 
Rechtswidrigkeit des bekämpften Bescheides zu, weil die bei. Beh. auf 
dem Boden ihrer Rechtsauffassung die gemeindebehördliche Zuständig- 
keit zur Vollziehung im eigenen Wirkungsbereich nicht etwa nur in 
Ansehung gewisser Umstände eines Einzelfalles, sondern überhaupt 
allgemein für einen bestimmten Bereich von Bausachen verneint hat, der 
umfangsmäßig der Erweiterung der Genehmigungspf licht für gewerbli- 
che Betriebsanlagen durch die GewO 1933 gegenüber der GewO 1859 
entspricht. 

3. Jeder Verordnung, die in Handhabung einer Art. 118 Abs. 7 B-VG 
ausführenden Vorschrift des Gemeinderechtsgesetzgebers (rechtmäßig) 
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erlassen wird, liegt im Hinblick auf den zur Verordnungserlassung 
notwendigen Antrag ein vollständiger Verzicht der antragstellenden 
Gemeinde auf ihre Entscheidungszuständigkeit in der den Gegenstand 
der Zuständigkeitsübertragung bildenden Angelegenheit ihres eigenen 
Wirkungsbereiches zugrunde (vgl. Slg. 6893/1932). Die verfassungs- 
rechtliche Gewährleistung des Rechtes auf Selbstverwaltung in den 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches erfordert es, die in 
Antragsform abgegebene Erklärung über den Verzicht auf eine 
Zuständigkeit bei etwaigen Zweifeln über den Umfang der begehrten 
Zuständigkeitsübertragung stets in einer dem Zweck der Gemeindeauto- 
nomie entsprechenden Weise, also restriktiv zu verstehen. Da der 
Gemeindeantrag und die Delegierungsverordnung inhaltlich einander 
entsprechen müssen, muß für diese der gleiche Auslegungsgrundsatz 
gelten. 

Daraus ergibt sich jedoch — entgegen den Ausführungen in den 
Beschwerden — nicht, daß sich die Bestimmung des ) 1 I lit. c der 
Verordnung LGBl. 98/1968 ausschließlich auf Fälle beziehen würde, in 
denen nach der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
geltenden GewO 1859 eine gewerbebehördliche Genehmigung der 
Betriebsanlage erforderlich war. 

Mit der genannten Verordnungsbestimmung wird auf Grund des g 16 
Abs. 4 Slbg. GemeindeO 1965 (nunmehr gemäß der Novelle LGBI. 
88/1969, Abs. 5) — welcher dem Art. 118 Abs. 3 B-VG i. d. F, BGBI. 
205/1962 entspricht — die Erteilung der Baubewilligung in den in dieser 
Bestimmung angeführten Fällen auf die Bezirkshauptmannschaft 
Salzburg-Umgebung übertragen. Es wird dabei auf g 13 Slbg. LandbauO 
1968 verwiesen; nach dieser Bestimmung (sie hat mit Inkrafttreten des 
BaupolizeiG, LGBI. 113/1933, am 15. April 1934 ihre Wirksamkeit 
verloren) war bei Bauten für Gewerbsunternehmungen, bei welchen 
nach der Gewerbeordnung eine Genehmigung der Betriebsanlage 
eintritt, die Bauverhandlung mit der Verhandlung über die gewerbepoli- 
zeiliche Zulässigkeit der Anlage soviel als tunlich zu vereinigen (Abs. 1) 
und durfte die Bewilligung zu einer solchen Bauführung in keinem Falle 
erteilt werden, bevor über die Zulässigkeit der Betriebsanlage nach der 
GewO rechtskräftig entschieden war (Abs. 2). Die verwiesene Bestim- 
mung — es handelt sich um eine Norm im Rahmen einer Wiederverlaut- 
barung — entspricht wörtlich dem g 13 der Stammfassung der BauO, 
LGBI. 15/1839 (lediglich das Wort Bau-Kommission wurde durch das 
Wort Bauverhandlung ersetzt). Die damit vorgesehene Vereinigung der 
Bauverhandlung mit der gewerbepolizeilichen Verhandlung diente der 
Verfahrenskonzentration. Die in der Verordnung LGBI. 98/1968 erfolgte 
Übertragung geht nun noch einen Schritt weiter, indem sie in solchen 
Fällen auch die Erteilung der Baubewilligung auf die Gewerbebehörde 
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erster Instanz überträgt. Diese Verfahrenskonzentration ist ohne Zweifel 
aus Gründen der Verfahrensbeschleunigung und deswegen erfolgt, weil 
der Gewerbebehörde der geeignetere Amtsapparat zur Verfügung steht, 
um die Fragen beurteilen zu können, die sich bei Errichtung 
gewerblicher Betriebsanlagen ergeben. 

Ist aber der Gedanke der Verfahrenskonzentration dafür maßgeblich, 
daß baubehördliches und gewerbebehördliches Verfahren miteinander 
verbunden werden, dann tritt demgegenüber die Frage zurück, nach 
welcher Rechtsvorschrift das Erfordernis der gewerbebehördlichen 
Genehmigung einer auch baubehördlich zu genehmigenden Anlage 
beruht. In der Verordnung LGBl. 98/1968 ist auch der Übertragungstat- 
bestand des tj 1 I lit. c nicht mit einer näher bezeichneten Fassung der 
GewO verknüpft. Inhalt und Zweck der Regelung gebietet die 
Auslegung, daß die Übertragung der Besorgung der Erteilung der 
Baubewilligung auf die staatliche Behörde nur an die Tatsache geknüpft 
ist, daß für ein Bauvorhaben neben der baubehördlichen auch eine 
gewerbebehördliche Genehmigung erforderlich ist, gleichgültig auf 
welcher Rechtsgrundlage dieses Erfordernis beruht. Gegen die 
Annahme, daß der Tatbestand des g 1 I lit. c ausschließlich die nach der 
GewO 1859 zu beurteilenden Fälle umfaßt, spricht auch der Umstand, 
daß bei einem derartigen Inhalt der Regelung eine Übertragung auf die 
staatliche Behörde auch dann einträte, wenn durch eine Änderung der 
gewerberechtlichen Bestimmungen ein bis dahin bestehendes Erforder- 
nis der Genehmigung einer Betriebsanlage weggefallen wäre. 

Die Rechtslage unterscheidet sich wesentlich von jener, auf die sich 
die ständige Rechtsprechung des VfGH bezieht, daß die Verweisung 
eines Normgebers auf zukünftige Normen eines anderen Normgebers 
verfassungsrechtlich unzulässig ist. Der VfGH hat z. B. im Erk. Slg. 
6290/1930 (ebenso Slg. 3085/1933 und 3241/1933) ausgeführt, es sei mit 
der Verfassung unvereinbar, daß der Gesetzgeber des Bundes oder eines 
Landes nicht selbst den Inhalt der Norm festlegt, sondern dies einem 
anderen Gesetzgeber überläßt, indem er für die Zukunft die jeweiligen 
Gesetzesbefehle des anderen Gesetzgebers als eigene Gesetzesbefehle 
erklärt, obwohl ihr Inhalt noch gar nicht feststeht und daher nirgends 
umschrieben ist; in einem solchen Fall habe der zuständige Gesetzgeber 
seine Kompetenz aufgegeben. 

Aus dieser Rechtsprechung ist für die Beurteilung des vorliegenden 
Falles nichts zu gewinnen. Mit tj 1 I lit. c der Verordnung LGBI. 98/1968 
wird der noch nicht feststehende Gesetzesinhalt eines Bundesgesetzes 
weder zum Norminhalt eines Landesgesetzes noch einer im Bereich der 
Landesvollziehung erlassenen Verordnung, es nimmt vielmehr der 
Verordnungsgeber das Erfordernis der gewerbebehördlichen Genehmi- 

gung einer gewerblichen Betriebsanlage zum tatsächlichen Anknüp- 
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fungspunkt für die Ubertragung der Zuständigkeit von einer Gemeinde- 
behörde an eine staatliche Behörde; der Umstand, daß dieser 
tatsächliche Anknüpfungspunkt auf einer gesetzlichen Grundlage 
beruhen muß, die nur durch den Bundesgesetzgeber geschaffen werden 
kann, ist für die hier maßgebliche Fragestellung ohne Belang. 

Es bestehen daher keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen 
den so auszulegenden Inhalt der Bestimmung des g 1 I lit. c der 
Verordnung LGBI. 98/1968, Es ist daher auch verfassungsrechtlich 
unbedenklich, wenn die bei. Beh. das Erfordernis der gewerbebehördli- 
chen Genehmigung einer gewerblichen Betriebsanlage nach Inkrafttre- 
ten der GewO 1933 nach den Bestimmungen dieses Gesetzes beurteilt 
hat. 

4. Die Auffassung der belangten Gemeindeaufsichtsbehörde, daß die 
Gemeindebehörden nach dem Inkrafttreten der GewO 1933 nicht mehr 
zu einer Sachentscheidung in der Bausache berufen gewesen seien, 
entspricht aber auch der Rechtslage. 

a) In diesem Zusammenhang ist zunächst daran zu erinnern, daß die 
Zuständigkeit jeder Behörde, insbesondere die der Berufungsbehörde, 
nach den für sie zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung geltenden 
Vorschriften gegeben sein muß (Slg. 3534/1935 mit weiteren Rechtspre- 
chungsnachweisen). Wird also von der Berufungsbehörde, die mit einem 
verfahrensrechtlich zulässigen Rechtsmittel angerufen wurde, eine 
Sachentscheidung begehrt, so genügt es hiefür nicht, daß bereits eine 
von der instanzenmäßig untergeordneten Behörde getroffene Sachent- 
scheidung vorliegt; da die Rechtsmittelinstanz im Falle einer 
Sachentscheidung an die Stelle der Behörde erster Instanz tritt, müssen 
vielmehr die die Zuständigkeit zu einem Sachabspruch begründenden 
Umstände auch zum Zeitpunkt der berufungsbehördlichen Entscheidung 
gegeben sein. Eine von diesen Grundsätzen abweichende Regelung 
besteht für den vorliegenden Fall nicht. Der gemeindlichen Berufungsin- 
stanz war also eine Sachentscheidung unter der — wie die folgenden 
Ausführungen zeigen: hier zutreffenden — Voraussetzung verwehrt, daß 
die Betriebsanlage einer Genehmigung nach den Bestimmungen der 
GewO 1933 bedurfte; es wäre ihr demnach oblegen, den erstinstanzli- 
chen Bescheid zu beheben, um so den Weg zu einer Entscheidung durch 
die delegierte Bezirkshauptmannschaft freizumachen. 

b) Nach den in den Verwaltungsakten erliegenden Plänen und der 
eingereichten Betriebsbeschreibung stellt sich die Anlage folgenderma- 
ßen dar: 

Das teilweise zweigeschoßige Lagerhaus (im Ausmaß von rund 
120 m X 80 m) soll mit einer Ölfeuerungsanlage ausgestattet werden. Es 
sind vier Warmluftautomaten mit einer Kapazität von insgesamt 
480 000 WE vorgesehen, und zwar je zu zweit in zwei Heizungsräumen; 
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die Warmluft wird durch Kanäle den einzelnen Hallenabschnitten 
zugeführt. Von einem Kühlmaschinenraum aus werden zentral über ein 
weitreichendes Leitungsnetz ein Tiefkühlraum, ein weiterer Kühlraum, 
ein Fleischkühlraum, ein Obst- und Gemüsekühlraum sowie ein 
Küchenkühlraum mit einer Kühlleistung von zusammen 34 800 WE 
versorgt, weiters mit 96 000 WE die Tiefkühltruhen der Feinkostabtei- 
lung. Dem Warentransport dienen u. a, eine hydraulische Hebebühne 
sowie elektrisch betriebene Stapler und Hubwagen, dem Personentrans- 
port Rolltreppen. 

Im Hinblick auf die beabsichtigte Verwendung der erwähnten 
Maschinen und Geräte in der Betriebsanlage und deren Ausstattung ist 
es nach Ansicht des VfGH nicht zweifelhaft, daß die Anlage (u. a. ) 
geeignet ist, die Gesundheit der Kunden zu gefährden, die die 
Betriebsanlage der Art des Betriebes gemäß aufsuchen (tt 74 Abs. 2 Z. 1 

GewO 1973). Insbesondere in Ansehung der allgemein bekannten 
Gefährdung von Personen bei der Benützung von Rolltreppen bedurfte es 
zu dieser Feststellung keiner Einholung von Sachverständigengut- 
achten. 

5. Zusammenfassend ist also festzuhalten, daß infolge der 
Genehmigungspf licht der Betriebsanlage unter Zugrundelegung der 
Vorschriften der GewO 1973 ein Delegierungsfall gemäß der Verord- 
nung LGBI. 98/1968 vorlag, und die bei. Beh. daher zu Recht die 
letztinstanzlichen gemeindebehördlichen Bescheide wegen der Unzu- 

ständigkeit der Gemeindebehörden behob. Die Bf. wurden sohin durch 
den angefochtenen Vorstellungsbescheid in den geltend gemachten 
Grundrechten nicht verletzt. Die Rechtmäßigkeit dieses auf verfassungs- 
rechtlich unbedenklichen Rechtsvorschriften beruhenden Bescheides 
schließt es auch aus, daß die Bf. in einem anderen verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Recht oder infolge Anwendung einer rechtswidrigen 
generellen Rechtsnorm in einem anderen Recht verletzt wurden. Ihre 
Beschwerden waren sohin abzuweisen. 


